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Einführung

Das Ziel des vorliegenden Dokumentes ist es, dem Leser die mögliche Interessengemeinschaft zwischen dem Sport und den Medien näher zu bringen. Dabei werden die einzelnen Medienarten genauer betrachtet, welche chronologisch aneinander gereiht sind. Die Gestaltung orientiert sich an den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie bzw. der APA. 

Inhalt

Erst durch die Medien ist der Sport zum dominierenden Phänomen der Alltagskultur geworden. Sie bilden das Gerüst für eine multimedial vernetzte Informationsgesellschaft. Das liegt daran, dass der Sport einen überproportionalen Zuschauerzuspruch findet. Aber es gibt einen Wandel in den Ansichten zwischen den Medien und dem Sport. Früher wurden durch die Medien die Sportereignisse in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gehoben. Dabei waren sie ein willkommenes Vehikel zur Popularisierung und Vermarktung sowie der Werbung der einzelnen Sportarten. Heute jedoch sind die Medien als Instrumente der ökonomischen Unternehmensziele der Sportverbände zu sehen. Der professionelle Sport wird durch Protagonisten und Agenturen vermarktet. Um immer höhere Werbeeinnahmen erreichen zu können, wird versucht, die Einschaltquoten in die Höhe zu treiben. Das Resultat sieht so aus, dass nur publikumswirksame Sportarten eine Chance in der Medienwelt haben. Durch diese Finanzierung entsteht eine Kluft zwischen den armen, unpopulären und reichen, populären Sportarten bzw. –verbänden, wie es zum Beispiel in Rudern und Tischtennis vs. Formel 1 und Fußball zu sehen ist. Durch diesen Wandel der Ansichten entstehen zwei Konflikte. Auf der einen Seite der Zielkonflikt zwischen dem Verbreitungs- und dem Verwertungsinteresse und auf der anderen Seite der Konflikt mit den gesellschaftlichen Aufgaben der unabhängigen Medien.

Der Sport im Fernsehen wurde zu Beginn der Entwicklung nur redaktionell ausgewählt. In den 60er Jahren entstand eine vertragliche Regelung zwischen den Spitzenverbänden des Sports und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem. Seit allerdings das Sendemonopol des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems aufgehoben wurde, ging die Sendevergabe von Sportereignissen an die Meistbietenden, welche auch in den privaten Sendern zu finden waren. Ab der Saison 2000/2001, unabhängig von den Lizenzzahlungen, kann die  Fußball Bundesliga live nur noch im Pay-TV  gesehen werden. Die Gründe liegen darin, dass die Vermarktungsstrategie der Exklusivrechteinhaber und des einzigen Pay-TV Anbieters innerhalb eines Konzerns koordiniert werden. Dadurch kann im freien Fernsehen nur noch reglementierte und dosierte Anschlussberichterstattung gehalten werden.

Anhand der finanziellen Bedingungen kann dieser Wandel auch nachvollzogen werden. Waren früher noch die Ertragsziele sportlicher Veranstaltungen für persönliche Vorsorge der Sportler und Refinanzierung der Organisation und Durchführung von Wettkämpfen bestimmt, ist heute der moderne Spitzensport ein neuer Wirtschaftszweig in der Unterhaltungs- und Werbeindustrie. Das zeigt sich daran, dass die Industrie- und Medienkonzerne in Sportler, Sportrechte, Mannschaften und Vereine investieren, welche dadurch zum Anlage- und Handelsobjekt werden. Dabei entsteht ein wachsendes Interesse des Sports selber an der Berichterstattung aus wirtschaftlicher Sicht. Durch das ansteigende Interesse  machen die Veranstalter von Sportereignissen Rechte geltend, welche bewirken, dass die Medien nicht einfach mehr dem Publikum Sportwettkämpfe berichten dürfen. Dadurch entstehen Verwertungsrechte für Fernsehberichterstattungen, welche dritte von diesen ausschließen. Das Resultat sieht so aus, dass Monopole bzw. Wettbewerbsbeschränkungen entstehen und der Spitzensport einen weiten Spielraum bei den finanziellen Bedingungen, aber auch bei den Widergabebedingungen besitzt.

Der Hörfunk hat als Medium der Sportwiedergabe keinen so großen Stellenwert wie das Fernsehen. Gerade darum ist es noch ein freies, von vertraglichen Reglementierungen unbelastetes Medium der Sportberichterstattung. Studien ergaben, dass Hörfunkreportagen die Zuschauerzahl im Stadion nicht beeinflussen. Der Hörfunk selber ist eher geeignet, den Sport attraktiver zu machen und den Stadionzufluss sogar noch zu erhöhen. Aber auf Wünschen der Fußballveranstalter wird die 1. Halbzeit bei einer Hörfunkreportage entweder verkürzt oder durch Studioberichte ersetzt. Das geschieht jedoch freiwillig, da unter Hinweis der Berichterstattungsfreiheit keine faktischen oder vertraglichen Beschränkungen für den Hörfunk bestehen. In jüngster Zeit ist die Diskussion um die Existenz von möglichen Hörfunkrechten allerdings neu entfacht. Zu Beginn der Saison 2000/2001 erhob der Deutsche Fußball Bund (DFB) Regelungsansprüche für Hörfunkreportagen und ihrer Widergabe im Internet. Außerdem soll sich das Lizenzspielerstatut des DFB inzwischen nicht mehr nur auf die Fernsehübertragungsrechte beziehen, sondern auch nach §3 Ziff.3 auf die Rundfunkübertragung. Die Gründe sind darin zu erkennen, dass eine große Unsicherheit in der Kopplung zwischen Internetkommunikation und Hörfunk besteht. Zur Zeit besteht noch kein Verbots- bzw. Vergütungsrecht des Sportveranstalters im Bezug auf die Hörfunkberichte. Die anfallenden Kosten einer Sportveranstaltung rechtfertigen dabei kein Eigentumsrecht des Veranstalters an Hörfunkberichten. Da also keine Nachteile oder sonstige Belastungen durch die Hörfunkberichterstattung entstehen, würde ein Hörfunkverbotsrecht des Sports die allgemeine Berichterstattungsfreiheit massiv beschränken.

Wie die Onlineverbreitung geschützter Werke verwertungsrechtlich einzuordnen ist, wurde bereits international diskutiert. Dabei ist der Verwertungsvorgang nicht den klassischen Nutzungsrechten zuzuordnen. Die Onlineverbreitung der geschützten Werke unterliegen einem eigenständiges Verwertungsrecht – dem Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Allerdings zählen Sportwettkämpfe nicht als urheberrechtlich geschützte Werke, da sie öffentliche Ereignisse sind. Obwohl dem so ist, haben die Veranstalter den Standpunkt, urheberrechtsgleiche Verbots- bzw. Herrschaftsrechte zu besitzen. Die dadurch entstehende pauschale, eigentumsrechtliche Vereinnahmung der Internetkommunikation durch die Sportveranstalter führt zu abwegigen Konsequenzen. Dabei zählen allgemeine Grundsätze der Sportinformation, welche unter anderem aussagen, dass die Bereitstellung von Texten, Sprachbeiträgen und Tönen, Fotos und sonstigen bildlichen Darstellungen der freien Individualkommunikation bzw. Medienfreiheit oder Freiheit der gewerblichen Betätigung angehören. Das führt dazu, dass die neue Übertragungstechnik Online doch keine neuen Rechtsprinzipien schafft.

Die Zusammenarbeit des Sportes und der Medien gehen die denkbar engste Verbindung ein, wenn die Sportvereine wie zum Beispiel Manchester United, Real Madrid oder der AC Mailand, eigene Vereinssender besitzen und aus ihnen eigene Berichte und Hörfunkbeiträge senden. Dabei sind sie rechtlich und auch tatsächlich in ihrer Verfügbarkeit unabhängig. Allerdings verschmelzen in dieser Form der Berichterstattung die Objektivität mit der Subjektivität und damit ist die klassisch neutrale Funktion der Medien nicht mehr gewährleistet. Diese Art der Berichterstattung dient eher der publizistischen Selbstinszenierung und der Werbung. Durch den Vereinsrundfunk besteht die Möglichkeit, marktbeherrschende Stellungen durch die alleinige Verfügung der Fernsehrechte zu einem Monopol der Fernsehwiedergabe auszubauen. Trotzdem brauchen eigene Fernseh- oder Hörfunkprogramme eines Sportvereines via Internet eine allgemeine Zulassung. Durch diese Vereinssender kommen jedoch die kommerziellen Sender, welche auf das Sportinteresse der Allgemeinheit setzen, wirtschaftlich in Schwierigkeiten und die garantierte Grundversorgung der öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme würde versagen.  

Zusammenfassung, Kritik, Diskussion, Ausblick

Durch die Verschmelzung des Sportes und der Medien verringert sich der Zugang für alle Beteiligten, wie das Beispiel Pay-TV es bereits deutlich macht. Pay-TV soll in den Augen der Erschaffer das Akzeptanzproblem beim Publikum lösen. Trotzdem muss man die Medien unterteilen, da sie nicht die gleiche Gewichtung in der Sportberichterstattung besitzen. Das lukrativste Medium ist das Fernsehen, welches auch nur so von Verträgen, Senderechten und vieles mehr voll ist. Dieser Andrang spiegelt sich auch in einfachen Zahlen wieder. Während 1965/1966 die ARD und das ZDF 640000 DM an den DFB für die Übertragungsrechte der Bundesliga bezahlte, bezahlen ab 2000 bis 2004 die Kirchgruppe 750 Mio DM pro Jahr an den DFB für die Live-Übertragung der Fußballspiele. Durch diese extremen Veränderungen findet kein sportliches Prinzip des Wettstreits zu gleichen, fairen Bedingungen statt. Und wer so begehrt ist, der bestimmt auch. Das führt dahin, dass die Einflusschancen des Spitzensports sich in der Programmgestaltung wiederspiegeln und das zu Lasten des übrigen Sports geht, welcher immer mehr an den Rand der öffentlichen Wahrnehmung gedrängt wird. Dadurch ist das Verhältnis Sport und Medien mächtig aus der Balance geraten. Wenn die Politik dem Treiben nicht Einhalt gebietet und Rahmenbedingungen zur Sicherung einer vielfältigen Sportberichterstattung schafft, dann steht das wirtschaftliche Interesse bald ganz über der Berichterstattungsfreiheit.  
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